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Interpellation Regina Rahmen betreffend Kaphaltestelle Lörra-

cherstrasse 
 

Der Gemeinderat beantwortet die Interpellation wie folgt: 

 

Sämtliche Tramhaltestellen in Riehen befinden sich auf Allmend des Kantons Basel-

Stadt und fallen daher in dessen Zuständigkeit. Dem Gemeinderat ist bekannt, dass 

Kaphaltestellen für Velofahrende ein Risiko darstellen.  

 

Die einzelnen Fragen können wie folgt beantwortet werden: 

 

1. Ist der Gemeinderat bereit abzuklären resp. von den kantonalen Behörden abklären 

zu lassen, ob an der genannten Stelle ein Velostreifen auf dem ausserordentlich 

breiten Trottoir von 5 Metern angelegt werden könnte, damit der Velostreifen in 

Richtung Grenze durchgehend verläuft und der Gefahrenstelle ausgewichen wer-

den kann? 

 

Der Gemeinderat wird den Kanton bitten, zu prüfen, ob Verbesserungen wie etwa 

eine sogenannte Velozeitinsel realisiert werden kann.  
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